
  Bundesrecht 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 3 

Kurztitel 

Veterinärbehördliche Einfuhr- und Binnenmarktverordnung 2001 

Kundmachungsorgan 

BGBl. II Nr. 355/2001 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 473/2008 

§/Artikel/Anlage 

§ 4 

Inkrafttretensdatum 

01.11.2001 

Außerkrafttretensdatum 

17.12.2008 

Beachte 

Tritt, soweit es die Ein- und Durchfuhr und die grenztierärztliche  

Kontrolle betrifft, außer Kraft (vgl. § 43 Abs. 2 Z 1, BGBl. II Nr.  

474/2008). 

Text 

Verweisungen und umgesetzte EG-Vorschriften 
 

§ 4. (1) Soweit in dieser Verordnung auf andere Bundesgesetze oder -verordnungen oder auf Bestimmungen 
in Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft (EG) verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden 
Fassung anzuwenden. 

(2) Durch diese Verordnung werden folgende Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft 
umgesetzt: 
 1. Richtlinie 64/432/EWG des Rates zur Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim 

innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Rindern und Schweinen; 
 2. Richtlinie 64/433/EWG des Rates zur Regelung gesundheitlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen 

Handelsverkehr mit frischem Fleisch; 
 3. Richtlinie 71/118/EWG des Rates zur Regelung gesundheitlicher Fragen beim Handelsverkehr mit 

frischem Geflügelfleisch; 
 4. Richtlinie 72/461/EWG des Rates zur Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim 

innergemeinschaftlichen Handelsverkehr; 
 5. Richtlinie 72/462/EWG des Rates zur Regelung tierseuchenrechtlicher und gesundheitlicher Fragen bei 

der Einfuhr von Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen, von frischem Fleisch oder von 
Fleischerzeugnissen aus Drittländern; 

 6. Richtlinie 77/96/EWG des Rates über die Untersuchung von frischem Schweinefleisch auf Trichinen bei 
der Einfuhr aus Drittländern; 

 7. Richtlinie 77/99/EWG des Rates zur Regelung gesundheitlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen 
Handelsverkehr mit Fleischerzeugnissen; 

 8. Richtlinie 80/215/EWG des Rates zur Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim 
innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Fleischerzeugnissen; 

 9. Richtlinie 85/73/EWG des Rates über die Finanzierung der Untersuchung und Hygienekontrollen von 
frischem Fleisch und Geflügelfleisch; 

 10. Richtlinie 88/407/EWG des Rates zur Festlegung der tierseuchenrechtlichen Anforderungen an den 
innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Samen von Rindern und dessen Einfuhr; 
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 11. Richtlinie 89/556/EWG des Rates über viehseuchenrechtliche Fragen beim Handel mit Embryonen von 
Hausrindern und ihrer Einfuhr aus Drittländern; 

 12. Richtlinie 89/662/EWG des Rates zur Regelung der veterinärrechtlichen Kontrollen im 
innergemeinschaftlichen Handel im Hinblick auf den gemeinsamen Binnenmarkt; 

 13. Richtlinie 90/425/EWG des Rates zur Regelung der veterinärrechtlichen und tierzüchterischen 
Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel mit lebenden Tieren und Erzeugnissen im Hinblick auf 
den Binnenmarkt; 

 14. Richtlinie 90/426/EWG des Rates zur Festlegung der tierseuchenrechtlichen Vorschriften für das 
Verbringen von Equiden und für die Einfuhr aus Drittländern; 

 15. Richtlinie 90/429/EWG des Rates zur Festlegung der tierseuchenrechtlichen Anforderungen an den 
innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Samen von Schweinen und an dessen Einfuhr; 

 16. Richtlinie 90/539/EWG des Rates über die tierseuchenrechtlichen Bedingungen für den 
innergemeinschaftlichen Handel mit Geflügel und Bruteiern für ihre Einfuhr aus Drittländern; 

 17. Richtlinie 90/667/EWG des Rates zum Erlass veterinärrechtlicher Vorschriften für die Beseitigung, 
Verarbeitung und Vermarktung tierischer Abfälle und zum Schutz von Futtermitteln tierischen 
Ursprungs, auch aus Fisch, gegen Krankheitserreger sowie zur Änderung der Richtlinie 90/425/EWG; 

 18. Richtlinie 91/67/EWG des Rates betreffend die tierseuchenrechtlichen Vorschriften für die Vermarktung 
von Tieren und anderen Erzeugnissen der Aquakultur; 

 19. Richtlinie 91/68/EWG des Rates zur Regelung tierseuchenrechtlicher Fragen beim 
innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Schafen und Ziegen; 

 20. Richtlinie 91/492/EWG des Rates zur Festlegung von Hygienevorschriften für die Erzeugung und 
Vermarktung lebender Muscheln Kapitel III; 

 21. Richtlinie 91/493/EWG des Rates zur Festlegung von Hygienevorschriften für die Erzeugung und 
Vermarktung von Fischereierzeugnissen Kapitel II; 

 22. Richtlinie 91/494/EWG des Rates über die tierseuchenrechtlichen Bedingungen für den 
innergemeinschaftlichen Handel mit frischem Geflügelfleisch und für seine Einfuhr aus Drittländern; 

 23. Richtlinie 91/495/EWG des Rates zur Regelung der gesundheitlichen und tierseuchenrechtlichen Fragen 
bei der Herstellung und Vermarktung von Kaninchenfleisch und Fleisch von Zuchtwild; 

 24. Richtlinie 91/496/EWG des Rates zur Festlegung von Grundregeln für die Veterinärkontrollen von aus 
Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten Tieren und zur Änderung der Richtlinien 89/662/EWG, 
90/425/EWG und 90/675/EWG; 

 25. Richtlinie 91/497/EWG des Rates zur Änderung und Aktualisierung der Richtlinie 64/433/EWG zur 
Regelung gesundheitlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit frischem Fleisch 
zwecks Ausdehnung ihrer Bestimmungen auf die Gewinnung und das In-Verkehr-Bringen von frischem 
Fleisch sowie zur Änderung der Richtlinie 72/462/EWG; 

 26. Richtlinie 91/628/EWG des Rates über den Schutz von Tieren beim Transport sowie zur Änderung der 
Richtlinien 90/425/EWG und 91/496/EWG Kapitel III; 

 27. Richtlinie 92/5/EWG des Rates zur Änderung und Aktualisierung der Richtlinie 77/99/EWG zur 
Regelung gesundheitlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit 
Fleischerzeugnissen sowie zur Änderung der Richtlinie 64/433/EWG; 

 28. Richtlinie 92/45/EWG des Rates zur Regelung der gesundheitlichen und tierseuchenrechtlichen Fragen 
beim Erlegen von Wild und bei der Vermarktung von Wildfleisch; 

 29. Richtlinie 92/46/EWG des Rates mit Hygienevorschriften für die Herstellung und Vermarktung von 
Rohmilch, wärmebehandelter Milch und Erzeugnissen auf Milchbasis; Kapitel III; 

 30. Richtlinie 92/65/EWG des Rates über die tierseuchenrechtlichen Bedingungen für den Handel mit 
Tieren, Samen, Eizellen und Embryonen in der Gemeinschaft sowie für ihre Einfuhr in die 
Gemeinschaft, soweit sie diesbezüglich nicht den spezifischen Gemeinschaftsregelungen nach Anhang 
A Abschnitt I der Richtlinie 90/425/EWG unterliegen; 

 31. Richtlinie 92/116/EWG des Rates zur Änderung und Aktualisierung der Richtlinie 71/118/EWG zur 
Regelung gesundheitlicher Fragen beim Handelsverkehr mit frischem Geflügelfleisch; 

 32. Richtlinie 92/117/EWG des Rates über Maßnahmen zum Schutz gegen bestimmte Zoonosen bzw. ihre 
Erreger bei Tieren und Erzeugnissen tierischen Ursprungs zur Verhütung lebensmittelbedingter 
Infektionen und Vergiftungen; 

 33. Richtlinie 92/118/EWG des Rates über die tierseuchenrechtlichen und gesundheitlichen Bedingungen 
für den Handel mit Erzeugnissen tierischen Ursprungs in der Gemeinschaft sowie für ihre Einfuhr in die 
Gemeinschaft, soweit sie diesbezüglich nicht den spezifischen Gemeinschaftsregelungen nach Anhang 
A Kapitel I der Richtlinie 89/662/EWG und - in Bezug auf Krankheitserreger - der Richtlinie 
90/425/EWG unterliegen; 

 34. Richtlinie 93/119/EG des Rates über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Schlachtung oder 
Tötung; Artikel 15; 
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 35. Richtlinie 94/65/EG des Rates zur Festlegung von Vorschriften für die Herstellung und das In-Verkehr-
Bringen von Hackfleisch/Faschiertem und Fleischzubereitungen; 

 36. Richtlinie 96/22/EG des Rates über das Verbot der Verwendung bestimmter Stoffe mit hormonaler bzw. 
thyreostatischer Wirkung und von Beta-Agonisten in der tierischen Erzeugung und zur Aufhebung der 
Richtlinien 81/602/EWG, 88/146/EWG und 88/299/EWG; Artikel 11; 

 37. Richtlinie 96/23/EG des Rates über Kontrollmaßnahmen hinsichtlich bestimmter Stoffe und ihrer 
Rückstände in lebenden Tieren und tierischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Richtlinien 
85/358/EWG und 86/469/EWG und der Entscheidung 89/187/EWG und 91/664/EWG; Kapitel VI; 

 38. Richtlinie 96/43/EG des Rates zur Änderung und Kodifizierung der Richtlinie 85/73/EWG zur 
Sicherstellung der Finanzierung der veterinär- und hygienerechtlichen Kontrollen von lebenden Tieren 
und bestimmten tierischen Erzeugnissen sowie zur Änderung der Richtlinien 90/675/EWG und 
91/496/EWG; 

 39. Richtlinie 96/93/EG des Rates über Bescheinigungen für Tiere und tierische Erzeugnisse; 
 40. Richtlinie 97/12/EG des Rates zur Änderung und Aktualisierung der Richtlinie 64/432/EWG zur 

Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Rindern 
und Schweinen; 

 41. Richtlinie 97/78/EG des Rates zur Festlegung von Grundregeln für die Veterinärkontrollen von aus 
Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten Erzeugnissen; 

 42. Richtlinie 97/79/EG des Rates zur Änderung der Richtlinien 71/118/EWG, 72/462/EWG, 85/73/EWG, 
91/67/EWG, 91/492/EWG, 91/493/EWG, 92/45/EWG und 92/118/EWG hinsichtlich der 
Veterinärkontrollen von aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten Erzeugnissen. 


